PAGE  
2
Seite  


xxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Römerstr. x
38124 Braunschweig

Braunschweig, 08.04.2007

Stadt Braunschweig

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig
Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest 

A39 / A391 und Neubau der Anschlussstelle Rüningen – Süd

Öffentliche Bekanntmachung (BZ ) vom 24.02.2007

Hier: Einwendungen im Rahmen der Auslegung
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Eigentümer einer Wohnung in einer Wohnanlage (20 Parteien) mit o.a. Adresse, die ich bewohne. Das Grundstück liegt unverbaut an Oker und Südsee, den ich darüber hinaus häufig in seiner Funktion als Naherholungsgebiet (Spazierengehen, Radfahren usw.) nutze.

Im Rahmen des o.a. Planfeststellungsverfahrens erhebe ich folgende Einwände:

Inhalt und Art der ausgelegten Planunterlagen sind nicht geeignet, mich, als betroffenen Laien, am Planfeststellungsverfahren angemessen zu beteiligen. Die Durchsicht und Beurteilung der ausgelegten Unterlagen setzt technisch-wissenschaftlichen Sachverstand voraus. Ich verstehe vieles nicht und bin mit der Komplexität sowie der sich teilweise nur dem Fachmann erschließenden Darstellung überfordert. Der Vorhabensträger hätte darauf achten müssen, das Recht betroffener Laien auf Mitwirkung im Planfeststellungsverfahren auch faktisch durch die Beifügung von allgemein verständlichen zusätzlichen Unterlagen (bildhafte Darstellungen, weitere Erläuterungen) zu ermöglichen. Ich beziehe mich insbesondere auf die Unterlagen 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11.4, 13, sowie auf fehlende Ansichten des Bauwerks im Gesamtzusammenhang. Im Nachfolgenden ein paar Beispiele dafür, was „Otto Normalverbraucher“ prüfen und bewerten soll:

Aus 11.4: „Mit Feinstaub bzw. PM10 werden alle Partikel bezeichnet, die einen größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 um eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist.“

Aus 11.4 Legende auf Seite 10: „Messwerte, best fit, best fit+sigma, Anzahl=35“

Aus 11.4 S. 49 ff : Fehlerdiskussion: Völlig unverständlich für mich.

Aus 11 S. 6 „Die Schallimmission (d.h. das Einwirken von Schall auf einen Punkt, also auf den

Immissionsort) wird durch den Mittelungspegel Lm gekennzeichnet. Er ergibt sich

aus dem Emissionspegel unter zusätzlicher Berücksichtigung des Abstandes

zwischen Immissions- und Emissionsort, der mittleren Höhe des Schallstrahls über

dem Boden, von Reflexionen und Abschirmungen. Der Einfluss von Straßennässe

wird nicht berücksichtigt.“
Das ist alles möglicherweise richtig, aber für mich völlig unverständlich und daher nicht überprüfbar. 


Ich verweise in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des BVerwG. Es hat, wie folgt, entschieden:

BVerwG, Urteil vom 03.03.2004 - 9 A 15.03
Die Darlegungsanforderungen an Einwendungen im Planfeststellungsverfahren müssen sich an den Möglichkeiten betroffener Laien orientieren. Ausführungen, die wissenschaftlich-technischen Sachverstand voraussetzen, können von einem Einwender regelmäßig nicht erwartet werden.

Daher fordere ich:
Die Wiederholung der Planauslegung in einer Darstellung und Sprache, deren Durchsicht und Prüfung keinen wissenschaftlich-technischen Sachverstand erfordert und somit auch mir und vielen anderen Bürgern möglich ist.


Ich behalte mir den Rechtsweg der Klage bei Nichtberücksichtigung meiner Einwendung vor.

Ich bitte um Eingangbestätigung dieses Schreibens.

Mit freundlichem Gruß

Braunschweig, d. 6.4.2007                         

